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schon die Bedeutung nationaler und regionaler Besonderhei-
ten und unterschiedlicher historischer, kultureller und religiö-
ser Voraussetzungen im Auge zu behalten ist, die Pflicht der
Staaten ist, ohne Rücksicht auf ihre jeweilige politische, wirt-
schaftliche und kulturelle Ordnung alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen;

7. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteure
nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu errichten,
die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und
Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitiger Verständi-
gung sowie der Förderung und Achtung der kulturellen Viel-
falt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle Aus-
grenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz gründen;

8. erklärt erneut, dass alle Staaten die Herbeiführung,
die Wahrung und die Festigung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit fördern und zu diesem Zweck ihr
Möglichstes tun sollen, um eine allgemeine und vollständige
Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle herbei-
zuführen und sicherzustellen, dass die durch wirksame Abrü-
stungsmaßnahmen freigesetzten Ressourcen für eine umfas-
sende Entwicklung, insbesondere der Entwicklungsländer,
verwendet werden;

9. erinnert daran, dass die Generalversammlung ihre
Entschlossenheit verkündet hat, nachdrücklich auf die Errich-
tung einer internationalen Wirtschaftsordnung hinzuwirken,
die auf Gerechtigkeit, souveräner Gleichheit, wechselseitiger
Abhängigkeit, dem gemeinsamen Interesse und der Zusam-
menarbeit aller Staaten unabhängig von ihrem Wirtschafts-
und Gesellschaftssystem beruht, die Ungleichheiten behebt
und bestehende Ungerechtigkeiten beseitigt, die die Aufhe-
bung der sich vertiefenden Kluft zwischen den entwickelten
Ländern und den Entwicklungsländern ermöglicht und eine
sich stetig beschleunigende wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung in Frieden und Gerechtigkeit für die heutigen und die
kommenden Generationen gewährleistet246;

10. erklärt erneut, dass die internationale Gemeinschaft
Mittel und Wege finden soll, um die derzeitigen Hindernisse
zu beseitigen und den Herausforderungen zu begegnen, die
sich der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte entge-
genstellen, und um weitere Menschenrechtsverletzungen zu
verhindern, die sich daraus auf der ganzen Welt ergeben;

11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sich auch wei-
terhin durch eine verstärkte internationale Zusammenarbeit
um die Schaffung einer demokratischen und gerechten inter-
nationalen Ordnung zu bemühen;

12. ersucht den Menschenrechtsrat, die Menschenrechts-
vertragsorgane, das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte und die durch den Men-
schenrechtsrat verlängerten besonderen Mechanismen sowie
die Unterkommission für die Förderung und den Schutz der
Menschenrechte beziehungsweise ihren Nachfolgemechanis-

mus für sachverständige Beratung, dieser Resolution im Rah-
men ihres jeweiligen Mandats gebührende Aufmerksamkeit
zu widmen und zu ihrer Durchführung beizutragen;

13. fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, sich
weiter mit der Frage der Förderung einer demokratischen und
gerechten internationalen Ordnung zu befassen; 

14. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen und anderen
Teilen der Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen Orga-
nisationen, insbesondere den Bretton-Woods-Institutionen,
und den nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu brin-
gen und so weit wie möglich zu verbreiten;

15. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
dreiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Schutz und För-
derung der Menschenrechte“ fortzusetzen.

RESOLUTION 61/161
Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 19. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/443/Add.2 und Corr.1,
Ziff. 123)247.

61/161. Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Dis-
kriminierung auf Grund der Religion oder der
Weltanschauung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 36/55 vom 25. Novem-

ber 1981, mit der sie die Erklärung über die Beseitigung aller
Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der
Religion oder der Überzeugung verkündete,

sowie unter Hinweis auf Artikel 18 des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rechte248, Artikel 18 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte249 und andere ein-
schlägige Menschenrechtsbestimmungen,

246 Siehe Resolution 3201 (S-VI).

247 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belgien, Benin, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Ri-
ca, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guate-
mala, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho,
Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mal-
ta, Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco,
Montenegro, Mosambik, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria,
Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Rumänien, San Marino, São Tomé und
Príncipe, Schweden, Schweiz, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Thailand,
Timor-Leste, Togo, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zen-
tralafrikanische Republik und Zypern 
248 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS
1993 750.
249 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ ar217a3.html.
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in Bekräftigung des Aufrufs der Weltkonferenz über Men-
schenrechte an alle Regierungen, in Erfüllung ihrer internatio-
nalen Verpflichtungen und unter gebührender Berücksichti-
gung ihrer jeweiligen Rechtsordnung alle geeigneten Maßnah-
men zu ergreifen, um der Intoleranz und damit zusammenhän-
gender Gewalt auf Grund der Religion oder der Weltanschau-
ung, einschließlich Praktiken der Diskriminierung von Frauen
und der Entweihung religiöser Stätten, entgegenzuwirken, in
Anerkennung dessen, dass jeder Mensch das Recht auf Gedan-
ken-, Gewissens-, und Religionsfreiheit sowie das Recht der
freien Meinungsäußerung hat250,

sowie bekräftigend, dass die Weltkonferenz über Men-
schenrechte anerkannte, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind,

unter Hinweis auf die Resolution 56/6 der Generalver-
sammlung vom 9. November 2001 über die Globale Agenda
für den Dialog zwischen den Kulturen, in der die Versamm-
lung den wertvollen Beitrag anerkannte, den der Dialog zwi-
schen den Kulturen zu einem besseren Bewusstsein und Ver-
ständnis der von allen Menschen geteilten gemeinsamen Wer-
te leisten kann,

in dem Bewusstsein, dass ein solcher Dialog nur dann etwas
bewirken kann, wenn er auf der Achtung der Würde der An-
hänger von Religionen und Weltanschauungen sowie auf der
Achtung der Vielfalt und der allgemeinen Förderung und dem
Schutz der Menschenrechte gegründet ist,

in Anbetracht dessen, dass die Religion oder die Weltan-
schauung für jeden, der sich dazu bekennt, einen grundlegen-
den Bestandteil seiner Lebensauffassung darstellt und dass die
Religions- und Weltanschauungsfreiheit ohne jede Einschrän-
kung geachtet und garantiert werden sollte,

sowie in Anbetracht dessen, dass die Missachtung und Be-
einträchtigung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, ins-
besondere des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Religions-
und Weltanschauungsfreiheit, der Menschheit direkt oder in-
direkt Kriege und großes Leid gebracht haben,

in der Erkenntnis, wie wichtig die Förderung des Dialogs
zwischen den Kulturen ist, um zwischen verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen, Kulturen und Zivilisationen das wech-
selseitige Verständnis und das Wissen auf zahlreichen Gebie-
ten, einschließlich Kultur, Religion, Bildung, Information,
Wissenschaft und Technologie, zu stärken und zur Förderung
und zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei-
zutragen,

unter Hinweis auf die Resolution 2005/40 der Menschen-
rechtskommission vom 19. April 2005 über die Beseitigung al-
ler Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der
Religion oder der Weltanschauung251,

ernsthaft besorgt über alle Angriffe auf religiöse Orte,
Stätten und Heiligtümer, namentlich alle vorsätzlichen Zerstö-
rungen von Relikten und Denkmälern,

sowie ernsthaft besorgt darüber, dass Registrierungsver-
fahren missbraucht werden, um das Recht von Angehörigen
bestimmter religiöser Gemeinschaften auf Religions- und
Weltanschauungsfreiheit zu beschränken, sowie über die Ein-
schränkungen, denen religiöse Publikationen unterliegen,

in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die der Menschen-
rechtsausschuss leistet, indem er Orientierungshilfen zur
Reichweite der Religions- und Weltanschauungsfreiheit be-
reitstellt, 

überzeugt von der Notwendigkeit einer beispielsweise im
Kontext der Globalen Agenda für den Dialog zwischen den
Kulturen252 und der Allianz der Zivilisationen zu führenden
Auseinandersetzung mit dem in allen Teilen der Welt festzu-
stellenden Anstieg des religiösen Extremismus, der die Rechte
von Einzelpersonen und Gruppen auf Grund der Religion oder
der Weltanschauung beeinträchtigt, mit den Situationen von
Gewalt und Diskriminierung, unter denen viele Frauen auf
Grund der Religion oder der Weltanschauung zu leiden haben,
und mit dem Missbrauch der Religion oder der Weltanschau-
ung zu Zwecken, die mit der Charta der Vereinten Nationen
und anderen einschlägigen Rechtsinstrumenten der Vereinten
Nationen unvereinbar sind,

entschlossen, alle notwendigen und geeigneten Maßnah-
men zur raschen Beseitigung aller Arten und Erscheinungsfor-
men derartiger Intoleranz auf Grund der Religion oder der
Weltanschauung durchzuführen und jegliche Diskriminierung
auf Grund der Religion oder der Weltanschauung zu verhüten
und zu bekämpfen,

feststellend, dass eine auf nationaler Ebene getroffene for-
melle oder rechtliche Unterscheidung zwischen verschiedenen
Arten von Religionen oder Glaubensgemeinschaften in man-
chen Fällen Diskriminierung darstellen und den Genuss der
Religions- oder Weltanschauungsfreiheit beeinträchtigen
kann,

die wichtige Rolle unterstreichend, die der Bildung bei der
Förderung der Toleranz zukommt, zu der auch die Akzeptanz
und Achtung der Vielfalt durch die Öffentlichkeit gehört, na-
mentlich im Hinblick auf religiöse Ausdrucksformen, sowie
unterstreichend, dass die Bildung, insbesondere die Erziehung
in den Schulen, einen maßgeblichen Beitrag zur Förderung der
Toleranz und zur Beseitigung von Diskriminierung auf Grund
der Religion oder der Weltanschauung leisten sollte,

unter Hinweis auf die Bedeutung der vom 23. bis 25. No-
vember 2001 in Madrid abgehaltenen Internationalen Bera-
tungskonferenz über Schulbildung im Zusammenhang mit Re-
ligions- und Weltanschauungsfreiheit, Toleranz und Nichtdis-
kriminierung und die Regierungen weiter bittend, das auf der

250 Siehe A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III, Abschn. II, Ziff. 22.
251 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Sup-
plement No. 3 und Korrigendum (E/2005/23 und Corr.1), Kap. II,
Abschn. A. 252 Siehe Resolution 56/6. 
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Konferenz verabschiedete Schlussdokument253 zu berücksich-
tigen,

betonend, dass den Staaten, den Regionalorganisationen,
den nichtstaatlichen Organisationen, den religiösen Organisa-
tionen und den Medien bei der Förderung von Toleranz, Ach-
tung und Religions- und Weltanschauungsfreiheit eine wich-
tige Rolle zukommt, 

anerkennend, wie wichtig der Dialog zwischen den Reli-
gionen und innerhalb dieser ist und welche Rolle den religiö-
sen und anderen nichtstaatlichen Organisationen bei der För-
derung der Toleranz in Religions- oder Weltanschauungsfra-
gen zukommt, 

die Auffassung vertretend, dass daher zur Förderung und
zum Schutz des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Religions-
und Weltanschauungsfreiheit und zur Beseitigung aller For-
men von Hass, Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der
Religion oder der Weltanschauung weitere verstärkte Anstren-
gungen geboten sind, wie dies auch auf der Weltkonferenz ge-
gen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz betont wurde,

1. begrüßt die Arbeit und den Bericht der Sonderbe-
richterstatterin des Menschenrechtsrats über Religions- und
Weltanschauungsfreiheit254;

2. verurteilt alle Formen von Intoleranz und Diskrimi-
nierung auf Grund der Religion oder der Weltanschauung;

3. bestärkt die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte in ihren Anstrengungen, im Bereich
der Menschenrechte die Tätigkeiten der zuständigen Organe,
Gremien und Mechanismen der Vereinten Nationen zu koor-
dinieren, die sich mit allen Formen von Intoleranz und Diskri-
minierung auf Grund der Religion oder der Weltanschauung
befassen;

4. fordert die Staaten nachdrücklich auf, 

a) sicherzustellen, dass ihre Verfassungs- und Rechts-
ordnung angemessene und wirksame Garantien für die Gedan-
ken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit für
alle ohne Unterschied vorsieht, unter anderem durch die Be-
reitstellung wirksamer Rechtsbehelfe in Fällen, in denen das
Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit oder das Recht auf freie Religionsausübung,
einschließlich des Rechts, die eigene Religion oder Weltan-
schauung zu ändern, verletzt worden ist;

b) im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften und in Übereinstimmung mit den internationalen
Menschenrechtsnormen alles zu tun, um sicherzustellen, dass
religiöse Orte, Stätten, Heiligtümer und Symbole umfassend
geachtet und geschützt werden, und in Fällen, in denen sie der
Gefahr der Entweihung oder Zerstörung ausgesetzt sind, zu-
sätzliche Maßnahmen zu ergreifen; 

c) gegebenenfalls die bestehenden Registrierungsprak-
tiken zu überprüfen, um das Recht aller Personen zu gewähr-
leisten, ihre Religion oder Weltanschauung allein oder in Ge-
meinschaft mit anderen öffentlich oder privat zu bekunden;

d) insbesondere das Recht aller Personen zu gewährlei-
sten, im Zusammenhang mit einer Religion oder Weltanschau-
ung Kulthandlungen vorzunehmen oder sich zu versammeln
sowie eigene Stätten dafür zu schaffen und zu unterhalten, und
das Recht aller Personen zu gewährleisten, einschlägige Pu-
blikationen auf diesen Gebieten zu verfassen, herauszugeben
und zu verbreiten; 

e) sicherzustellen, dass im Einklang mit entsprechenden
innerstaatlichen Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung
mit den internationalen Menschenrechtsnormen die Freiheit
aller Personen und Mitglieder von Gruppen, religiöse, karita-
tive oder humanitäre Institutionen zu schaffen und zu unter-
halten, uneingeschränkt geachtet und geschützt wird;

f) sicherzustellen, dass niemand, der ihrer Herrschafts-
gewalt untersteht, auf Grund seiner Religion oder Weltan-
schauung des Rechts auf Leben, Freiheit und Sicherheit der
Person beraubt wird und dass niemand aus diesem Grund der
Folter oder willkürlicher Festnahme oder Inhaftnahme unter-
worfen wird, und alle, die diese Rechte verletzen, vor Gericht
zu stellen;

g) sicherzustellen, dass alle öffentlichen Amtsträger
und Bediensteten, namentlich die Mitglieder der mit der
Rechtsdurchsetzung beauftragten Organe, das Militär und die
Lehrkräfte, bei der Wahrnehmung ihrer Dienstpflichten unter-
schiedliche Religionen und Weltanschauungen achten und
niemanden auf Grund seiner Religion oder Weltanschauung
diskriminieren und dass jede erforderliche und geeignete Auf-
klärung oder Schulung erfolgt;

5. nimmt mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis, dass Fäl-
le von Intoleranz und Gewalt gegenüber den Angehörigen
zahlreicher religiöser und anderer Gemeinschaften in ver-
schiedenen Teilen der Welt insgesamt zugenommen haben,
namentlich Fälle, deren Beweggründe Islamfeindlichkeit, An-
tisemitismus und Christenfeindlichkeit sind;

6. bekundet ihre Besorgnis über das Fortbestehen insti-
tutionalisierter gesellschaftlicher Intoleranz und Diskriminie-
rung gegenüber vielen Menschen im Namen der Religion oder
der Weltanschauung;

7. verurteilt jedes Eintreten für religiösen Hass, durch
das zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgesta-
chelt wird, sei es durch den Einsatz von Print-, audiovisuellen
und elektronischen Medien oder durch andere Mittel;

8. betont, dass es geboten ist, unter anderem durch die
Globale Agenda für den Dialog zwischen den Kulturen252 und
die Allianz der Zivilisationen den Dialog zu stärken;

9. bittet die Staaten, die Sonderberichterstatterin, das
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte und die anderen zuständigen Stellen des Systems
der Vereinten Nationen, beispielsweise die Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur,
sowie die anderen internationalen und regionalen Organisatio-

253 E/CN.4/2002/73, Anhang.
254 Siehe A/61/340. 
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nen und die Zivilgesellschaft, die Förderung des Dialogs zwi-
schen den Kulturen in Erwägung zu ziehen, um zur Beseiti-
gung von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der Re-
ligion oder der Weltanschauung beizutragen, unter anderem
durch die Auseinandersetzung mit folgenden Fragen im Rah-
men der internationalen Menschenrechtsnormen: 

a) Anstieg des religiösen Extremismus, von dem Reli-
gionen in allen Teilen der Welt betroffen sind;

b) Situationen von Gewalt und Diskriminierung auf
Grund der Religion oder der Weltanschauung, von denen viele
Frauen betroffen sind;

c) Einsatz der Religion oder der Weltanschauung für
Zwecke, die mit der Charta der Vereinten Nationen und ande-
ren einschlägigen Rechtsinstrumenten der Vereinten Nationen
unvereinbar sind;

10. fordert die Staaten nachdrücklich auf, ihre Anstren-
gungen zur Beseitigung von Intoleranz und Diskriminierung
auf Grund der Religion oder der Weltanschauung zu verstär-
ken, indem sie insbesondere

a) in Übereinstimmung mit den internationalen Men-
schenrechtsnormen alle erforderlichen und geeigneten Maß-
nahmen ergreifen, um Hass, Intoleranz und Gewalthandlun-
gen, Einschüchterungen und Nötigungen, deren Beweggrund
Intoleranz auf Grund der Religion oder der Weltanschauung
ist, sowie Aufstachelung zu Feindseligkeit und Gewalt zu be-
kämpfen, unter besonderer Beachtung religiöser Minderhei-
ten, und ihr besonderes Augenmerk auf Praktiken richten, die
die Menschenrechte von Frauen verletzen und Frauen diskri-
minieren, einschließlich im Hinblick auf die Ausübung ihres
Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit;

b) durch Bildung und andere Mittel Verständigung, To-
leranz und Achtung in allen mit der Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit zusammenhängenden Angelegenheiten för-
dern und festigen;

c) alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um diejeni-
gen, die eine Lehrtätigkeit ausüben, zur Vermittlung der Ach-
tung vor allen Religionen beziehungsweise Weltanschauun-
gen anzuhalten und damit die gegenseitige Verständigung und
die Toleranz zu fördern;

11. bittet die Regierungen, die religiösen Organisationen
und die Zivilgesellschaft, auch weiterhin auf allen Ebenen ei-
nen Dialog zu führen, dessen Ziel es ist, mehr Toleranz, Ach-
tung und Verständigung zu fördern;

12. hebt hervor, wie wichtig ein kontinuierlicher und ver-
stärkter Dialog zwischen den Religionen oder Weltanschau-
ungen und innerhalb dieser, etwa im Rahmen des Dialogs zwi-
schen den Kulturen, ist, um mehr Toleranz, Achtung und Ver-
ständigung zu fördern;

13. hebt außerdem hervor, dass die Gleichsetzung jed-
weder Religion mit Terrorismus zu vermeiden ist, da dies
nachteilige Auswirkungen auf den Genuss des Rechts auf Re-

ligions- und Weltanschauungsfreiheit durch alle Mitglieder
der betreffenden religiösen Gemeinschaften haben könnte;

14. hebt ferner hervor, dass, wie der Menschenrechtsaus-
schuss unterstrichen hat, Einschränkungen der Freiheit, sich zu
einer Religion oder Weltanschauung zu bekennen, nur zuläs-
sig sind, wenn die Einschränkungen gesetzlich vorgesehen,
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit
oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und Grundfreiheiten an-
derer erforderlich sind und in einer Weise angewandt werden,
die das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit nicht beeinträchtigt;

15. unterstützt die anhaltenden Bemühungen, die die
Sonderberichterstatterin in allen Teilen der Welt unternimmt,
um mit den Bestimmungen der Erklärung über die Beseitigung
aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund
der Religion oder der Überzeugung255 unvereinbare Vorfälle
und staatliche Maßnahmen zu untersuchen und gegebenenfalls
Abhilfemaßnahmen zu empfehlen;

16. betont, dass die Sonderberichterstatterin auch weiter-
hin im Laufe der Berichterstattung, namentlich bei der Samm-
lung von Informationen und der Abgabe von Empfehlungen,
geschlechtsspezifische Gesichtspunkte zur Anwendung brin-
gen muss, unter anderem durch die Ermittlung geschlechtsspe-
zifischen Missbrauchs;

17. begrüßt und unterstützt die Anstrengungen, die alle
Akteure der Gesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen
Organisationen und der auf Religion oder Weltanschauung
gründenden Organisationen und Gruppen nach wie vor unter-
nehmen, um die Verwirklichung der Erklärung zu fördern, und
bestärkt sie weiter in ihren Bemühungen, die Religions- und
Weltanschauungsfreiheit zu fördern und auf Fälle der religiö-
sen Intoleranz, Diskriminierung und Verfolgung aufmerksam
zu machen;

18. empfiehlt den Vereinten Nationen und anderen Ak-
teuren, bei ihren Maßnahmen zur Förderung der Religions-
und Weltanschauungsfreiheit dafür Sorge zu tragen, dass der
Wortlaut der Erklärung durch die Informationszentren der
Vereinten Nationen und durch andere interessierte Stellen in
möglichst vielen Sprachen so weit wie möglich verbreitet
wird;

19. beschließt, die Maßnahmen zur Durchführung der
Erklärung weiter zu prüfen;

20. begrüßt die Tätigkeit der Sonderberichterstatterin
und fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, mit der Son-
derberichterstatterin voll zusammenzuarbeiten und ihren An-
trägen auf Besuch ihres Landes zu entsprechen und ihr alle er-
forderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie
ihr Mandat noch wirksamer wahrnehmen kann;

21. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass die
Sonderberichterstatterin die für die uneingeschränkte Erfül-
lung ihres Mandats notwendigen Ressourcen erhält;

255 Siehe Resolution 36/55. 
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22. ersucht die Sonderberichterstatterin, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Zwi-
schenbericht vorzulegen;

23. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen
von religiöser Intoleranz auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung
unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Menschenrechte“
zu behandeln.

RESOLUTION 61/162

Verabschiedet auf der 81. Plenarsitzung am 19. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 122 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 58 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/443/Add.2 und Corr.1,
Ziff. 123)256:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Bur-
kina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Re-
publik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia,
Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras,
Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar,
Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama,
Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan,
Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Ver-
einigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Belgien, Bosnien

und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malediven, Malta, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Moldau, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien,
Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern.

61/162. Achtung des Rechts auf allgemeine Reisefreiheit
und die überragende Bedeutung der Familienzu-
sammenführung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/203 vom 20. Dezem-
ber 2004,

erneut erklärend, dass alle Menschenrechte und Grund-
freiheiten allgemein gültig und unteilbar sind, einander bedin-
gen und miteinander verknüpft sind,

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte257 und auf Artikel 12 des Interna-
tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte258,

betonend, dass die Familienzusammenführung von legalen
Migranten, wie in dem Aktionsprogramm der Internationalen
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung259 erklärt wird,
ein wichtiger Faktor bei internationalen Migrationsbewegun-
gen ist und dass Geldüberweisungen legaler Migranten in ihre
Herkunftsländer oft eine sehr wichtige Devisenquelle darstel-
len und wesentlich zur Verbesserung des Wohls der in den
Herkunftsländern verbliebenen Familienangehörigen beitra-
gen,

mit großer Besorgnis feststellend, dass es zwar in den letz-
ten Jahren bei der Verwirklichung der in den Resolutionen
57/227 vom 18. Dezember 2002 und 59/203 hervorgehobenen
Ziele einige positive Entwicklungen gab, insbesondere in Be-
zug auf die Erleichterung internationaler Geldüberweisungen,
um den Familien zu helfen, dass Berichten zufolge jedoch in
bestimmten Fällen Maßnahmen zur weiteren Verstärkung der
Beschränkungen ergriffen wurden, denen legale Migranten in
Bezug auf die Familienzusammenführung und die Möglich-
keit, Geld an Familienangehörige in ihren Herkunftsländern zu
überweisen, unterliegen,

daran erinnernd, dass die Familie die Grundeinheit der
Gesellschaft ist und als solche gestärkt werden soll und dass
sie Anspruch auf umfassenden Schutz und umfassende Unter-
stützung hat,

1. fordert alle Staaten erneut auf, allen ausländischen
Staatsangehörigen, die sich legal in ihrem Hoheitsgebiet auf-
halten, die allgemein anerkannte Reisefreiheit zu garantieren;

2. erklärt erneut, dass alle Regierungen, insbesondere
die Regierungen der Aufnahmeländer, die überragende Be-
deutung der Familienzusammenführung anerkennen und sich
für die Übernahme dieses Grundsatzes in das innerstaatliche
Recht einsetzen müssen, um den Schutz der Familieneinheit
der legalen Migranten sicherzustellen;

3. fordert alle Staaten auf, in Übereinstimmung mit dem
Völkerrecht den in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen ausländi-
schen Staatsangehörigen zu gestatten, ungehindert Geld an Fa-
milienangehörige in ihren Herkunftsländern zu überweisen;

256 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Äthiopien, Bolivien, Demokratische Republik
Kongo, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaika, Kongo, Kuba, Nigeria,
Sudan und Venezuela (Bolivarische Republik).

257 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
258 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS
1993 750.
259 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales
No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.




